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Antrag 

der Fraktion der FDP 

Bürgerschule für Berlin (II) - Eigenverantwortung für die Berliner Schulen 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
 
Das Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, dem Abgeordnetenhaus einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes vorzulegen, der vorsieht, dass die 
Schule im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften eigenverantwortlich ist in Planung, Durchführung und Aus-
wertung des Unterrichts, in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Organisation 
und Verwaltung. 
Darüber hinaus wird der Senat aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie die 
Schulen auf eigenen Wunsch auf der Grundlage des veränderten Schulgesetzes 
vom Schuljahr 2009/10 an Schritt für Schritt in die Eigenverantwortlichkeit ent-
lassen werden können. 
 
Hierbei sind folgende Eckpunkte zu berücksichtigen: 
 

• die Auswertung der Erfahrungen aus dem Modellvorhaben Eigenver-
antwortliche Schule (MES); 

• die systematische Vorbereitung der Schulleitungen auf ihre neuen Auf-
gaben im Schulmanagement; 

• die Heranführung auch von Lehrerinnen und Lehrern und Schulaufsicht 
an ihre neuen Aufgaben durch Fortbildungen; 

• die Budgetierung als Globalbudget auf Basis differenzierter Schülerko-
stensätze; 

• die Ausdehnung der Personalverantwortung bei den Schulen auf den 
gesamten Personalbereich 

• der Aufbau der Schulinspektion als eigenständige nachgeordnete Ein-
richtung; 

• der Aufbau eines Beratungs- und Unterstützungssystem neben Schul-
aufsicht und Inspektion. 

 
 
Das Konzept ist dem Abgeordnetenhaus bis zum 01.12.2008 vorzulegen. 
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Begründung: 
 
Die Eigenverantwortung der Schule ist die entscheidende Voraussetzung für ihre 
Qualitätsentwicklung. Die Einführung der eigenverantwortlichen Schule stellt 
aber auch eine einschneidende Veränderung in das Berliner Bildungssystem dar. 
Die Übernahme der Gesamtverantwortung setzt daher das Einverständnis der 
Schulen voraus und sollte konsequent schrittweise ausgeweitet werden. 
Das Modellvorhaben Eigenverantwortliche Schule (MES) hat einen viel ver-
sprechenden Weg aufgezeigt; die dort gewonnenen Erfahrungen und Empfeh-
lungen sollten deshalb auch bei der Entwicklung des Konzeptes entsprechende 
Berücksichtigung finden. 
In der eigenverantwortlichen Schule tragen die Schulleiter als Manager die Ge-
samtverantwortung für die Schule und für die Qualitätssicherung. 
Die Personalentwicklungsmaßnahmen für Schulleitungen sind an deren erwei-
terten Aufgaben auszurichten und sollten einen Schwerpunkt in den Steuerungs-
instrumenten der Schulentwicklung und Personalentwicklung einschließlich Per-
sonalführung und Personalauswahl sowie betriebswirtschaftlichen Grundkennt-
nissen haben. 
Lehrerinnen und Lehrer erhalten erheblich erweiterte Freiräume für die Organi-
sation des Lernens und für die Verbesserung der Qualität. Auf die daraus resul-
tierenden veränderten Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit Schulent-
wicklung und Evaluation müssen auch sie neben der Weiterentwicklung ihrer 
inhaltlichen und pädagogischen Kompetenzen vorbereitet werden. 
Die Verlagerung von Kompetenzen auf die Ebene der Schulen führt zu einer 
Zurücknahme staatlicher Regelung und verändert auch die Rolle der Schulauf-
sicht und das damit verbundene Aufgabenprofil in erheblichem Maß. 
Mit dem Globalbudget erhalten die Schulen die Möglichkeit, bei ihren Finanz-
entscheidungen Schwerpunkte entsprechend dem Schulprofil und anderer schul-
interner Entscheidungen setzen zu können. Die Finanzierung erfolgt über trans-
parente Schülerkostensätze entsprechend der Schulart. 
Schulen müssen die volle Personalverantwortung erhalten und ihr Personal sel-
ber auswählen können. Ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden, ihren viel-
fältigen erzieherischen Aufgaben auch durch die Beschäftigung von Externen 
mit anderen Qualifikationen (z.B. aus Sport, Kultur und Wirtschaft) sowie auch 
von Fachkräften wie Psychologen, Sozialarbeitern und Erziehern gerecht wer-
den zu können. Im Rahmen ihrer Schulentwicklung muss die einzelne Schule 
darüber hinaus Einfluss nehmen können auf die systematische, d.h. am jeweili-
gen Schulprofil ausgerichtete Personalentwicklung ihrer pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Schulinspektion ist die Basis für die interne und externe Evaluation. Durch 
die Schulinspektion wird das gesamte Wirkungsgefüge einer Schule in den Blick 
genommen. Sowohl hinsichtlich des besonderen Vertrauensverhältnisses als 
auch hinsichtlich der Professionalität der Arbeit bedarf es hier einer eigenständi-
gen Einrichtung, die zwar der Schulaufsicht untersteht, aber nicht mit ihr iden-
tisch ist. 
Damit aus den Bestandsaufnahmen aus Schulinspektion und interner Evaluation 
auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden können, bedürfen die 
Schulen eines unabhängigen schulformspezifischen Beratungs- und Unterstüt-
zungssystems. Dazu sollten u. a. auch Unterrichtsentwickler, Fachberater für 
Unterrichtsqualität und Fachberater für die einzelnen Schularten zählen. 
 
Berlin, den 01. April 2008 
 
 
 
 

Dr. Lindner                              Senftleben 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion der FDP 

 
 


